
 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

der Aufsatz in Dobelli´s Bestseller aus 2015 „Die Kunst des klugen Handels, 52 
Irrwege, die Sie besser anderen überlassen sollten“ enthält einen starken 
Warnhinweis für die Prüfer mit Checklisteneinsatz. Unser Tipp: "Gebrauchen 
Sie beim Einsatz von Checklisten Ihren Verstand zur Ausschaltung des Feature-
Positive-Effekts."  

Dobelli erwähnt sogar ausdrücklich die Wirtschaftsprüfer als davon betroffene 
Berufskollegen,  dass diese in der Vergangenheit schon vielfach dem "Feature-
Positive Effekt" auf den Leim gegangen sind. Wir wollen Sie heute mit dem 
Aufsatz für die Gefahren des Checklisteneinsatzes bei der Prüfung sensibilisieren.  

Schauen Sie auf unsere Website oder laden sich den Aufsatz herunter: Illusion 
einer Abschlussprüfung.  

 

 

Überbrückungsbeihilfe auf der Zielgeraden mit 1 Woche Verspätung 

Die Bundesregierung hat am 12. Juni 2020 die Eckpunkte für die 

„Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren 

http://www.wp-net.com/MB/2020/Illusion%20einer%20Abschlusspruefung-final.pdf
http://www.wp-net.com/MB/2020/Illusion%20einer%20Abschlusspruefung-final.pdf


Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen 

einstellen müssen“ beschlossen. Inzwischen sind die Gesetze beschlossen. Es kann 

als mit dem 25 Mrd. EUR-Regen losgehen. Die Höhe ist nicht gedeckelt, auch wenn 

die Zahlenangabe dies vermuten lässt. 2021 wird abgerechnet. Dann kommt es 

entweder zu Nachzahlungen oder Rückforderungen. Für den Berufsangehörigen 

soll es aber keine Dritthaftung geben. 

Die Überbrückungshilfe ist ein branchenübergreifendes Zuschussprogramm mit 

einer Laufzeit von drei Monaten (Juni bis August 2020). Die Richtlinien, 

Vollzugshinweise, Website-Antragsformulare und die FAQs zur 

Überbrückungshilfe mit Erläuterungen,  etc. werden derzeit finalisiert.  

Die Antragstellung soll ab dem 8. Juli möglich sein. Einige Unterlagen zum Einlesen 

hängen wir Ihnen heute schon ans Mail.  

Die Abwicklung geht über die Bundesländer. Dabei können unterschiedliche 

Einrichtungen zuständig sein. In Bayern ist es die IHK München, in anderen Ländern 

kann dies die Landesbank sein oder das Wirtschaftsministeriums, usw. Dies ist aber 

zweitrangig, weil die Web-Antragsplattform bundeseinheitlich ist.   

Hier kommen Sie zum Eckpunktepapier der Überbrückungshilfe des BMWi. 

Antragstellung 

Die Antragstellung hat durch einen WP oder vBP oder StB zu erfolgen. Dieser muss 

sich zunächst auf der Website registrieren. Anschließend erfolgt ein automatischer 

Abgleich seiner Daten mit dem jeweiligen Berufsregister der WPK bzw. der 

jeweiligen StBK authentifiziert. Nach dieser Überprüfung erhält der Berufsträger 

dann eine schriftliche Bestätigung seiner Registrierung. 

 

Der Berufsträger kann dann damit Anträge auf Gewährung der Überbrückungshilfe 

stellen, den Verfahrensstand abfragen, erhält den Bewilligungs-/bzw. 

Ablehnungsbescheid und erstellt dort (2021) die Endabrechnung.  

Weitere Infos erhalten Sie auf den Website der Ministerien. Hier zum Beispiel die 

Website des Bayerischen Wirtschaftsministeriums oder hier die Seite von NRW. 

Suchen Sie bitte unter Google "Überbrückungshilfe + jeweiliges Bundesland die 

Website ihres Bundeslandes zur Überbrückungshilfe. 

Weitere Hinweise und Erläuterungen zur Überbrückungshilfe: 

Verwaltungsvereinbarung Überbrückungshilfe und die 

Vollzugshinweise zur Überbrückungshilfe.  

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-ueberbrueckungshilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/
https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe
http://www.wp-net.com/MB/2020/Corona/Verwaltungsvereinbarung%20Überbrückungshilfe.pdf
http://www.wp-net.com/MB/2020/Corona/VollzugshinweiseUeberbrückungshilfe.pdf


Ganz aktuell 

DPR wurde bereits 2016 vom Journalisten Dohms auf die bilanziellen Schieflage bei 

Wirecard hingewiesen. Lesen Sie dazu seinen Beitrag in seinem Finanz-Portal 

"finanz-scene"  mit dem abgedruckten Mail aus 2016.  

 

Wir halten Sie am dem Laufenden.  

 

Ich grüße Sie herzlich  
Michael Gschrei 
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NWB-Kooperation nutzen! 
Haben Sie sich schon für die Nutzung der NWB-Datenbank "Wirtschaftsprüfung" 
registriert?  Mit diesem Klick kommen Sie zur Registrierung. Anschließend  steht 
Ihnen eine riesige Info-Datenbank inkl. unserer Fach-Zeitschrift für dem WP-
Mittelstand und Einzel Praxis zur Verfügung.  

Termin vormerken:  NWB-Webinare 
Es geht u.a. um den Schnelleinstieg in die NWB-Datenbank WP. Diese Datenbank 
erhalten Sie als Mitglied kostenlos, wenn Sie sich registrieren. 
Dazu gibt es weiter Tipps und Tricks zur Recherche mit der NWB-Datenbanken. 
Termine:    
Dienstag 07.07.20 um 14 Uhr 
Mittwoch 08.07.20 um 11 Uhr    
Dauer des Webinars: 30 Min. 
Melden Sie sich verbindlich für Ihren Wunschtermin an: kundenberater@nwb.de 

Newsletter an die wp.net-Mitglieder von wp.net vom 30.06.2020 

 

https://finanz-szene.de/payments/betraechtliche-manipulationen-die-mail-an-die-dpr-im-herbst-2016/
mailto:info@wp-net.com
http://www.wp-net.com/
https://www.nwb.de/service/07_MS_WP_FreiAbo
mailto:kundenberater@nwb.de

